
2. Teil
Eingriffsbefugnisse und Maßnahmen

1. Einf�hrung und �berblick

1.1 Systematik innerhalb des Nds. SOG

125Das Nds. SOG regelt in seinem „Dritten Teil“ unter der �berschrift „Befug-
nisse der Verwaltungsbehçrden und der Polizei“ im 1. Abschnitt mit den
§§ 11 – 29 die „Allgemeinen und besonderen Befugnisse“ und im 2. Ab-
schnitt mit den §§ 30 – 48 die „Befugnisse zur Datenverarbeitung“. Diese
Befugnisse, die bei Vorliegen der jeweiligen Tatbestandsvoraussetzungen
Eingriffe in die Grundrechte betroffener B�rger erlauben, werden in den
einzelnen Erm�chtigungsgrundlagen oftmals als „Maßnahmen“ bezeichnet.
Der insoweit unbestimmte Rechtsbegriff der Maßnahmen ist in § 2 Nr. 3
Nds. SOG legaldefiniert.

Definition Maßnahmen:
Maßnahmen sind „Verordnungen, Verwaltungsakte und andere Eingriffe“.

Tipp f�r Studierende:
In vielen Gesetzen, auch im Nds. SOG, finden sich oftmals legaldefinierte Begriffe.
Eine solche Legaldefinition ist die genaue Bestimmung bzw. Erkl�rung (Definition)
eines unbestimmten Rechtsbegriffs unmittelbar in einem Gesetz. Im Weiteren fin-
den sich Legaldefinitionen nicht nur in § 2, sondern auch an anderen Stellen des
Nds. SOG oder in anderen Gesetzen (z. B. f�r „Aufzeichnungen“ in § 32 I, f�r
eine „l�ngerfristige Observation“ in § 34 I Nds. SOG oder f�r „Personenbezogene
Daten“ in § 3 I NDSG).

Dem jeweiligen Abschnitt ist zu Beginn (mit § 11) bzw. unmittelbar danach
(mit § 31 I) eine sog. Generalklausel (Befugnisgeneralklausel) vorangestellt.
Im Anschluss daran sind h�ufig vorkommende Maßnahmen in speziellen
Tatbest�nden aufgef�hrt, sog. Standardmaßnahmen. Der 1. und 2. Ab-
schnitt unterscheiden sich dadurch, dass der 2. Abschnitt spezielle Rege-
lungen im Zusammenhang mit Datenerhebungen bzw. der Informations-
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gewinnung enth�lt, wobei zu beachten ist, dass auch im 1. Abschnitt (z. B.
§ 12) Regelungen zu Datenerhebungen vorhanden sind.

Systematisch ist eine weitere klare Struktur nicht vorhanden. Den Befug-
nissen nach § 12ff. Nds. SOG liegt allerdings eine grunds�tzliche Steige-
rung vom leichteren zum schwereren Grundrechtseingriff zugrunde. Dies
gilt grunds�tzlich auch f�r die besonderen Befugnisse zur Datenverarbei-
tung gem. § 32ff. Nds. SOG.

1.2 Systematik von Generalklauseln und Standardmaßnahmen

126 Das Nds. SOG kennt mit § 11 und § 31 I zwei Generalklauseln („Allgemeine
Befugnisse“). Solche weitgehend allgemein gehaltenen Erm�chtigungen tra-
gen dem Umstand Rechnung, dass nicht alle Gefahren f�r die çffentliche
Sicherheit und Ordnung vorhersehbar und damit auch nicht in speziellen
Einzelvorschriften zu regeln sind. Selbst dem weitsichtigsten Gesetzgeber
ist es nicht mçglich, alle denkbaren Gefahren, die in der Zukunft auftreten
kçnnten, von vornherein zu erkennen und zu regeln. Gerade die rasante Ent-
wicklung im und mit der Verbreitung des Internet mit ihren vielf�ltigen
Erscheinungsformen belegt dies. Polizeiliche Gesetze zur Gefahrenabwehr
beinhalten seit jeher derartige Generalklauseln, so bereits in § 1 I des SOG
von 1951 und zuvor ebenfalls in § 14 des Preußischen Polizeiverwaltungs-
gesetzes aus dem Jahre 1931. Diesen und den heutigen Generalklauseln war
bereits eine Bestimmung aus dem Allgemeinen Preußischen Landrecht von
1794 im 2. Teil, 17. Titel inhaltlich nahe: „Die nçthigen Anstalten zur Erhal-
tung der çffentlichen Ruhe, Sicherheit, und Ordnung, und zur Abwendung
der dem Publico, oder einzelnen Mitgliedern desselben, bevorstehenden
Gefahr zu treffen, ist das Amt der Polizey.“ Generalklauseln sind auch heute
noch anerkannt, und es wird nicht bezweifelt, dass sie notwendig sind.

Die „Besonderen Befugnisse“ sind in den §§ 12 – 26, §§ 32 – 36a und
§§ 38, 39, 41 – 45a Nds. SOG detailliert aufgef�hrt. Diese im gefahren-
abwehrrechtlichen und juristischen Sprachgebrauch sog. Standard-
maßnahmen erfassen h�ufig wiederkehrende Lebenssachverhalte und
Lebenssituationen und erm�chtigen bei Vorliegen der jeweiligen Tat-
bestandsvoraussetzungen als Rechtsfolge einzelne Eingriffe in Grundrechte
der B�rger. Der f�r diese speziellen Eingriffsmaßnahmen �blicherweise ver-
wendete Begriff der Standardbefugnisse ist im Sprachgebrauch nicht ver-
harmlosend zu betrachten. Manchmal dr�ngt sich dabei der Eindruck auf,
dass es sich dabei um reine Routinemaßnahmen handelt; tats�chlich stehen
dahinter aber erhebliche Rechtseingriffe in Grundrechte mit zum Teil weit-
reichenden Folgen. Folgerichtig hat der Gesetzgeber die einzelnen Vor-
schriften auch so ausgestaltet, dass bei gesteigerter Eingriffsintensit�t
gesteigerte und damit hçhere Anforderungen vorliegen m�ssen. Dies wie-
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derum entspricht den verfassungsrechtlichen Vorgaben vom Vorbehalt und
Vorrang des Gesetzes.

Verwaltungsbehçrden und Polizei kçnnen ihre Maßnahmen nur dann auf
§ 11 st�tzen, soweit nicht die „Vorschriften des dritten Teils ihre Befugnisse
besonders regeln“ (vgl. § 11). Bevor eine Maßnahme auf § 11 Nds. SOG
gest�tzt werden kann, bedeutet dies, dass zun�chst immer zu pr�fen ist,
ob der zu regelnde Lebenssachverhalt bzw. die beabsichtigte Maßnahme
von einer spezielleren Erm�chtigungsgrundlage des Gesetzes erfasst ist.
§ 11 Nds. SOG stellt insoweit auch eine Auspr�gung des allgemeinen
Rechtsgrundsatzes des Vorrangs des spezielleren Gesetzes vor dem All-
gemeinen dar (lex specialis derogat legi generali). Dieser Vorrang des spe-
zielleren Gesetzes vor dem Allgemeinen gilt auch im Verh�ltnis der Gene-
ralklauseln zueinander. § 31 I Nds. SOG (Befugnisgeneralklausel zur
Datenerhebung) ist f�r Maßnahmen der Datenerhebung gegen�ber dem all-
gemeiner gehaltenen Tatbestand des § 11 vorrangig.

Mit § 3 I S. 2 Nds. SOG findet sich eine weitere Vorschrift, die eine solche
Subsidiarit�tsregelung enth�lt. Danach gehen Vorschriften des Bundes-
oder Landesrechts, in denen die Gefahrenabwehr oder die anderen Auf-
gaben besonders geregelt werden, dem Nds. SOG vor. Das allgemeine
Gefahrenabwehrrecht des Nds. SOG ist damit gegen�ber den spezielleren
Regelungen subsidi�r, mithin nachrangig. Nur soweit diese besonderen
Vorschriften keine abschließenden Regelungen enthalten, ist das Nds. SOG
erg�nzend anzuwenden. Das besondere Gefahrenabwehrrecht ist einerseits
in unterschiedlichen Bundesgesetzen, andererseits durch nieders�chsische
Landesgesetze geregelt (vgl. Rn. 3 sowie Rn. 319ff.).

Viele der Standardmaßnahmen sind durch Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts beeinflusst. Die Regelungen zur Datenbearbeitung und
-verarbeitung der § 30ff. finden ihre rechtliche Grundlage im Volksz�h-
lungsurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1983 (Grundrecht
auf informationelle Selbstbestimmung). Ca. 25 Jahre sp�ter wurde diese
Entscheidung durch eine weitere grundlegende Entscheidung mit dem
Grundrecht auf „Gew�hrleistung der Vertraulichkeit und Integrit�t informa-
tionstechnischer Systeme“ erg�nzt, was wiederum die Gesetzesauslegung
und damit die praktische Anwendung beeinflusst.
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1.3 Bedeutung der Verfassungsgrunds�tze vom Vorbehalt und
Vorrang des Gesetzes

1.3.1 Vorbehalt des Gesetzes

127 Die durch das Grundgesetz garantierten Grundrechte regeln als Verfas-
sungsnormen das Verh�ltnis des einzelnen Menschen zum Staat. Sie ent-
halten vorwiegend subjektive Gew�hrleistungen und sind (insbesondere
vor dem Hintergrund des historischen Kontextes verstehbar) in erster Linie
Abwehrrechte des Individuums gegen staatliche Eingriffe. Vor allem poli-
zeiliche Einzelmaßnahmen greifen regelm�ßig in Grundrechte der B�rger
ein. Die Grundrechte gelten aber bekanntlich nicht grenzen- bzw. schran-
kenlos. Diese kçnnen, mit Ausnahme des Grundrechts auf Menschw�rde
nach Art. 1 I GG, unter bestimmten Voraussetzungen, die das einzuschr�n-
kende Grundrecht regelm�ßig selbst vorgibt, eingeschr�nkt werden, was im
Regelfall einer gesetzlichen Erm�chtigung vorbehalten sein muss. Eine
Grundrechtseinschr�nkung kann dann grunds�tzlich durch eine einzelne
Maßnahme der Verwaltung oder der Polizei erfolgen, sofern die jeweiligen
Tatbestandsvoraussetzungen einer Erm�chtigungsgrundlage des Nds. SOG
(oder eines anderen Gesetzes wie z. B. nach der StPO) vorliegen. Ohne
eine gesetzliche Erm�chtigung darf nicht gehandelt werden, ein Grund-
rechtseingriff ist einer gesetzlichen Regelung vorbehalten. Nach der vom
BVerfG begr�ndeten „Wesentlichkeitsrechtsprechung“ ist eine solche
Rechtsnorm immer dann erforderlich, wenn eine f�r den B�rger bedeu-
tende oder gewichtige Angelegenheit betroffen ist. Dies liegt regelm�ßig
dann vor, wenn in seine Grundrechte eingegriffen wird. Bei intensiver
Belastung wird dar�ber hinaus ein sog. fçrmliches Gesetz verlangt (Par-
lamentsvorbehalt). Das Nds. SOG erf�llt diese Anforderungen. Es handelt
sich dabei um ein fçrmliches Gesetz, da es vom Nieders�chsischen Landtag
beschlossen wurde.

Rechtssystematisch wird dieser Grundsatz aus dem Demokratie- und
Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 I und 20 III GG abgeleitet. Er gebietet ins-
gesamt, dass die Exekutive (und damit die Verwaltungsbehçrden und die
Polizei) in ihrem Handeln an Gesetz und Recht gebunden sind. Herkçmm-
lich z�hlt man neben dem Vorbehalt des Gesetzes auch den Vorrang des
Gesetzes dazu und spricht insgesamt vom Grundsatz der Gesetzm�ßigkeit
der Verwaltung.

1.3.2 Vorrang des Gesetzes

128 Vorrang des Gesetzes bedeutet, dass ein Verwaltungs- bzw. ein polizeiliches
Handeln nicht gegen andere Rechtsnormen verstoßen darf. Die Polizei oder
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die Verwaltung darf nicht gegen ein anderes (Parlaments-)Gesetz verstoßen,
d. h., ihre Maßnahme muss insgesamt den f�r die Maßnahme vorgeschriebe-
nen oder in diesem Zusammenhang zu beachtenden Gesetzen entsprechen,
um als Eingriffsmaßnahme erlaubt und damit rechtm�ßig zu sein. Vorbehalt
und Vorrang des Gesetzes bedeuten praktisch, dass jede Maßnahme auf
Basis einer Rechtsgrundlage (Erm�chtigungsgrundlage oder Befugnisnorm)
erfolgen muss und dabei nicht gegen hçherrangiges oder anderes Recht ver-
stoßen darf. Aus diesen verfassungsrechtlichen Determinanten leiten sich
die �blichen Pr�fungs- und Aufbauschemata ab, die sich in die formelle
Rechtm�ßigkeit und im Anschluss in die materielle Rechtm�ßigkeit glie-
dern (vgl. Rn. 134).

Rechtsprechungs- und Literaturhinweise

BVerfGE 47, 46, 79 (Sexualkundeunterricht): Wesentlichkeitstheorie
Michael/Morlok, Grundrechte, 2. Aufl., 2010, § 22 Rn. 559: Vorbehalt des Geset-

zes und formelle Anforderungen an grundrechtsbeschr�nkende Gesetze
BVerfGE 65, 1, 43 (Volksz�hlung)
BVerfGE 120, 274ff. („Computergrundrecht“)

1.4 Verh�ltnis des Nds. SOG zu Eingriffsbefugnissen anderer
Gesetze

1.4.1 Strafverfolgung

129Die Verfolgung von Straftaten stellt neben der Aufgabe der Verfolgung von
Ordnungswidrigkeiten gem. § 53 I S. 1 Ordnungswidrigkeitengesetz
(OWiG) und vor allem neben der Aufgabe der Gefahrenabwehr nach § 1 I
S. 1 Nds. SOG eine der weiteren, grunds�tzlich gleichrangigen wichtigen
Polizeiaufgaben dar. Die Polizei hat gem. § 163 I S. 1 StPO die Aufgabe,
„Straftaten zu erforschen und alle keinen Aufschub gestattenden Anord-
nungen zu treffen, um die Verdunklung der Sache zu verh�ten“. Die auf
dem Gebiet der Strafverfolgung der Polizei auferlegten Pflichten und
Rechte sind nicht dem Gebiet des Polizeirechts zuzuordnen, sondern gehç-
ren im Wesentlichen zum Strafprozessrecht. Sie sind in der Strafprozess-
ordnung (StPO) geregelt und stehen damit im Zusammenhang mit den Ver-
fahrensrechten der Justiz, insbesondere denen der Staatsanwaltschaft als
leitendem Ermittlungsorgan. Organisationsrechtlich sind weder die Ver-
waltungsbehçrden noch die Polizei ein Teil der Justiz. Sie sind nicht der
Staatsanwaltschaft, die auch „Herrin des Ermittlungsverfahrens“ genannt
wird, angegliedert. Terminologisch kennt das Gefahrenabwehrrecht aber
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keine Ermittlungen, es wird nicht wegen des Anfangsverdachts einer Straf-
tat ermittelt, es werden Gefahren abgewehrt (oder verh�tet). Folgerichtig ist
die Organisation und Zust�ndigkeit der Polizei auch nicht in der StPO, son-
dern polizeirechtlich geregelt. Die Aufgabe, Straftaten zu erforschen und zu
verfolgen, wird innerhalb der Polizei von sogenannten Ermittlungsper-
sonen (fr�her: „Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft“) wahrgenommen. Dies
ergibt sich aus § 152 GVG. Die Bestellung zur Ermittlungsperson der Staats-
anwaltschaft erfolgt nicht durch Einzelakt, sondern durch eine Verordnung
der nieders�chsischen Landesregierung, jeweils f�r alle Polizisten, die in
ihrer Laufbahn einen bestimmten dienstrechtlichen Status erreicht haben.
Die Mehrheit der in Niedersachsen t�tigen Polizeibeamten wird davon
erfasst. Kraft Gesetzes gibt es weitere Ermittlungspersonen der Staats-
anwaltschaft, z. B. auch im Bereich der Steuerfahndung oder des Zollgrenz-
dienstes. Diese Ermittlungspersonen sind verpflichtet, Anordnungen der
Staatsanwaltschaft Folge zu leisten, was sich aus § 152 I S. 2 GVG ergibt.
Die Polizei hat dabei zun�chst die allgemeine und umfassende Aufgabe,
Straftaten zu erforschen (§ 163 I S. 1 StPO). Auch die Strafprozessordnung
ist vom Grundsatz her ebenso wie das Nds. SOG in der Form ausgestaltet,
dass besondere Eingriffsbefugnisse, die Grundrechtseingriffe darstellen, in
speziellen Erm�chtigungstatbest�nden geregelt sind. Die Strafprozessord-
nung kennt ebenso wie das Polizeirecht vergleichbare Eingriffsmaßnahmen
wie beispielsweise Durchsuchungen, Freiheitsentziehungen oder den Ein-
satz von Telekommunikations�berwachungen. Der Unterschied liegt darin,
dass im Gegensatz zu Maßnahmen der Strafverfolgung die Maßnahmen auf
Basis des Nds. SOG vorrangig dem Zwecke der Gefahrenabwehr dienen (ob-
wohl es �berschneidungen gibt, die im Einzelfall zu beachten sind). Es ist
weiterhin zu beachten, dass die zwangsweise Durchsetzung von Maßnah-
men (unmittelbarer Zwang) nach der StPO (z. B. Einsatz eines Schlagsto-
ckes durch einen Polizisten zur Festnahme eines fl�chtenden Wohnungs-
einbrechers) sich hinsichtlich der rechtlichen Anforderungen an die Art
und Weise bzw. die Ausf�hrung von Zwangsmaßnahmen gem. § 3 II nach
den §§ 72 – 79 Nds. SOG richtet. Die Rechtsgrundlage bzw. Erm�chtigungs-
grundlage, die den Einsatz des unmittelbaren Zwangs ermçglicht, gr�ndet
sich aber nicht im Nds. SOG (§ 64), sondern ergibt sich aus der Maßnahme
der StPO selbst.

1.4.2 Ordnungswidrigkeiten

130 Neben der Aufgabe Strafverfolgung obliegt der Polizei im repressiven
Bereich auch die Aufgabe der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. Hin-
sichtlich aller Ordnungswidrigkeiten, auch derjenigen, deren Verfolgung
und Ahndung in die Zust�ndigkeit einer anderen Verwaltungsbehçrde als
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die der Polizei gehçrt, hat die Polizei eine vergleichbare Ermittlungsaufgabe
wie bei den Straftaten. Dies ergibt sich aus § 53 I S. 1 OWiG.

Gem. § 47 OWiG gilt im Gegensatz zur Strafprozessordnung, die vom
Legalit�tsprinzip beherrscht wird, das Opportunit�tsprinzip. Dies bedeutet,
dass die Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit grunds�tzlich im Ermessen
der Behçrde steht. Die Befugnisse der Polizei sind dabei grunds�tzlich
identisch wie bei der Strafverfolgung, unter Beachtung der Verh�ltnis-
m�ßigkeit allerdings stark eingeschr�nkt. Dies ergibt sich zun�chst aus
§§ 46 I, 53 I S. 2 und 53 II S. 2 OWiG („Transmissionsklausel“); ausgenom-
men sind allerdings z. B. kçrperliche Untersuchungen und Festnahmen,
Blutproben dagegen sind zul�ssig (§ 46 III, IV OWiG). Die Polizeibehçrden
kçnnen in bestimmten F�llen selbst f�r die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten als zust�ndige Verwaltungsbehçrde fungieren. Dies
setzt voraus, dass ihre Zust�ndigkeit durch Gesetz oder Rechtsverordnung
vorgesehen ist, vgl. § 36 OWiG. Gem. § 26 StVG ist die Verwaltungsbehçrde
f�r die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten „die Behçrde
oder Dienststelle der Polizei, die von der Landesregierung durch Rechtsver-
ordnung n�her bestimmt wird“. Nach den §§ 56 und 57 OWiG haben die
hierzu erm�chtigten Beamten des Polizeidienstes die Befugnis, bei gering-
f�gigen Ordnungswidrigkeiten eine Verwarnung auszusprechen oder ein
Verwarnungsgeld von 5,00 E – 35,00 E zu erheben (vgl. Verwarnungserlass).

1.4.3 Besonderes Polizeirecht

131Neben dem Nds. SOG als allgemeinem Gefahrenabwehrrecht besteht eine
Vielzahl von bundes- und landesgesetzlichen Regelungen zum besonderen
Gefahrenabwehr- bzw. Polizeirecht (vgl. Rn. 319ff.).

1.4.4 Systematik des Anwendungsvorrangs dieser „anderen Gesetze“

132Gem. § 3 I S. 2 Nds. SOG gehen Vorschriften „des Bundes- oder Landes-
rechts, in denen die Gefahrenabwehr oder die anderen Aufgaben geregelt
werden“, dem Nds. SOG vor. Gemeint sind damit vorrangig die Eingriffs-
befugnisse von StPO, OWiG und des besonderen Gefahrenabwehr- bzw.
Polizeirechts.

Beispiel:
In der nieders�chsischen Kleinstadt M ereigneten sich bis zum Jahre 2010
an Wochenenden in der Vergn�gungsmeile „Bermuda-Dreieck“ vermehrt
verschiedene Straftaten (§§ 223ff., 249ff. StGB) und Ordnungswidrigkei-
ten (§§ 117, 118 OWiG). Diese hatten oftmals ihren Ausgangspunkt in
verschiedenen Lokalen. Offensichtlich war einer der Auslçser die erheb-
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liche Alkoholisierung Minderj�hriger. Verwaltung und Polizei standen
vor der Aufgabe, wie gegen diese nicht zu tolerierenden Vorkommnisse
vorgegangen werden sollte. Die Bevçlkerung war erheblich verunsichert.
Bevor eine Maßnahme gegen die Gastst�ttenbetreiber oder gegen die Min-
derj�hrigen bzw. deren Erziehungsberechtigten getroffen werden konnte,
war und ist immer der erste gedankliche Schritt zu kl�ren, welches Recht
anwendbar und zu ber�cksichtigen ist. Wenn dies gekl�rt ist, kçnnen in
einem zweiten Schritt die weiteren Fragen wie Zust�ndigkeit, Verfahrens-
und Formvorschriften beantwortet werden. Danach (gilt f�r die Klausur)
bzw. parallel werden in einem dritten Schritt die materiell-rechtlichen
Voraussetzungen gepr�ft. Neben dem Nds. SOG kommen als spezielle
Vorschriften neben der bundesweit geltenden GeWO, JSchG, StGB, StPO,
OWiG, BtMG auch das NGastG in Betracht. Sollten die Gefahren bauli-
cherseits bedingt sein, w�re auch noch die NBauO von Bedeutung. F�r
den Fall, dass personenbezogene Daten erhoben oder verarbeitet werden
sollen, ist zus�tzlich das NDSG zu beachten. Die vorgenannten Gesetze
stellen im Gegensatz zum Nds. SOG einerseits besondere Gefahren-
abwehrgesetze (GeWO, JSchG, NGastG, NBauO) und andererseits auch
„andere Gesetze“ (StGB, BtMG, StPO, OWiG) dar und sind gegen�ber
dem Nds. SOG spezieller und damit vorrangig anwendbar.
Stadtverwaltung und Polizei �berlegten gemeinsam (vgl § 1 I S. 1 Nds.
SOG), welche Maßnahmen getroffen werden kçnnten. Es stellten sich
neben den Fragen der Strafverfolgung und der Verfolgung von Ordnungs-
widrigkeiten die von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, z. B. die Erteilung
von Platzverweisen oder die Ingewahrsamnahme bestimmter Personen,
§§ 17, 18 Nds. SOG (wobei in diesem Zusammenhang auch wieder der
Vorrang der Standardmaßnahmen gegen�ber § 11 Nds. SOG zu beachten
ist). Außerdem musste erwogen werden, ob Verbotsverf�gungen als All-
gemeinverf�gung nach § 35 S. 2 VwVfG i. V. m. § 1 I NVwVfG oder eine
Gefahrenabwehrverordnung nach § 54ff. Nds. SOG erlassen werden
kçnnten. In diesem Zusammenhang stellten sich dann auch wieder Fra-
gen der sachlichen Zust�ndigkeit (vgl. § 1 II S. 1, § 55 Nds. SOG).
(Quelle: vgl. u. a. Meppener Tagespost vom 23. 11. 2009 „Fass ist �berge-
laufen“; v. 11. 1. 2010 „Gewalt wahrnehmen und Zivilcourage beweisen“,
v. 19. 1. 2010 „Alkoholverbot im Bermuda-Dreieck“).

1.5 Weitere Bedeutung f�r Klausuren

133 Eingriffsmaßnahmen in Grundrechte der B�rger m�ssen den Grunds�tzen
des Vorbehalts und des Vorrangs des Gesetzes entsprechen. Die beabsich-
tigte Maßnahme muss aufgrund einer Erm�chtigungsgrundlage bei Vorlie-
gen der Tatbestandsvoraussetzungen der Norm als Rechtsfolge mçglich
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sein und die darauf gr�ndende Maßnahme muss formell und materiell
rechtm�ßig ergehen bzw. durchgef�hrt werden.

Beispiel:
Eine in der Landeshauptstadt Niedersachsens im betrunkenen Zustand
aufgefundene und kaum ansprechbare Person soll nach Personalpapie-
ren durchsucht werden, um sie nach Hause bringen zu kçnnen.
Um den Grundrechtseingriff, z. B. in das Allgemeine Persçnlichkeitsrecht
des Art. 2 I GG, zu rechtfertigen (und damit zu erlauben) muss eine
gesetzliche (materielle) Erm�chtigungsgrundlage einen solchen „Durch-
suchungsgrundrechtseingriff“ gestatten. Im Beispielsfall kommt daf�r
§ 22 I Nr. 3 Nds. SOG in Betracht. Die Tatbestandsvoraussetzungen dieser
Erm�chtigungsgrundlage m�ssen, bevor diese Person durchsucht werden
darf, vorliegen. Diese lauten „. . . wenn sie sich erkennbar in einem die
freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand oder sonst in hilfloser
Lage befindet . . .“. Sofern diese Tatbestandsmerkmale (ausreichend ist
auch, wenn nur ein Merkmal davon vorliegt) gegeben sind, sagt das
Gesetz in § 22 I Nr. 3 GG: „. . . kçnnen durchsuchen . . .“. Eine solche
Erm�chtigungsgrundlage ist eine Auspr�gung des Grundsatzes vom Vor-
behalt des Gesetzes, sie enth�lt einerseits die Tatbestandsvoraussetzun-
gen, andererseits bestimmt sie die Rechtsfolge. § 22 I Nr. 3 als Erm�chti-
gungsgrundlage erlaubt die Durchsuchung der hilflosen Person dann,
wenn die Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen. Die Durchsuchung ist
die Rechtsfolge (aus dem Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen
folgt die Mçglichkeit einer Maßnahme). In diesem Zusammenhang wird
oftmals auch von dem „Wenn-dann“-Schema gesprochen.
Die Maßnahme insgesamt ist allerdings nur dann rechtm�ßig, wenn,
sofern gesetzlich vorgeschrieben, diese weiteren Bestimmungen beachtet
wurden (oftmals Form- und Verfahrensvorschriften). Dieses Erfordernis
ist eine Auspr�gung des Grundsatzes vom Vorrang des Gesetzes. Solche
Anforderungen ergeben sich entweder direkt aus dem Nds. SOG, aus
anderen Gesetzen, regelm�ßig aus dem VwVfG i. V. m. § 1 I NVwVfG,
aber auch als materielle Voraussetzungen vor allem aus den §§ 4, 5 Nds.
SOG.

1.5.1 Schemata sind Hilfe und kein Selbstzweck

134Damit eine zielf�hrende, und auch f�r die Praxis wichtige, schnelle Pr�-
fung der Rechtm�ßigkeit der beabsichtigten (oder im Klausurfall auch
durchgef�hrten Maßnahme) erfolgen kann, wird herkçmmlich nach einem
weitgehend einheitlichen Pr�fungsschema gearbeitet und anhand dessen
die rechtliche Beurteilung vorgenommen. Erfahrungsgem�ß ist dies f�r
junge Studierende oftmals zu Beginn des Studiums nur schwer nachzuvoll-
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ziehen. Es handelt sich aber um eine probate systematische Arbeitsmetho-
de, wobei der Aufbau aus dem Grundgesetz und dem ihm normhierar-
chisch untergeordneten Gesetzen zwingend folgt. Mit dieser Methode pr�-
fen nicht nur Verwaltungsbehçrden und die Polizei die Rechtm�ßigkeit
ihrer Maßnahmen, sondern auch Staatsanwaltschaften, Gerichte und
Rechtsanw�lte im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgabenstellungen. Unabh�n-
gig vom Aufgabenbereich und Rechtsgebiet gilt dabei f�r Eingriffsmaßnah-
men von Verwaltungsbehçrden folgendes Grundschema:

Klausurtipp: Grundschema
1. Obersatz oder Arbeitshypothese
Nennung (noch nicht Pr�fung der in Betracht kommenden Erm�chtigungsgrund-
lage oder Erm�chtigungsgrundlagen)
2. Grundrechtseingriff
3. Rechtm�ßigkeit der Maßnahme
3.1 Formelle Rechtm�ßigkeit
Zust�ndigkeit
Verfahren
Form
3.2 Materielle Rechtm�ßigkeit
Pr�fung der Tatbestandsmerkmale der Erm�chtigungsgrundlage
Rechtsfolge der Erm�chtigungsgrundlage
Adressat der Maßnahme (nur bei polizeirechtlichen Klausuren)
Entschließungs- und Auswahlermessen
Verh�ltnism�ßigkeit
4. Ergebnis

1.5.3 Ermittlung der relevanten Erm�chtigungsgrundlage

135 Die einschl�gige Erm�chtigungsgrundlage wird nach den, in diesem Kapitel
dargestellten, allgemeinen Grunds�tzen, die sich auch an der Normenhie-
rarchie orientieren, ermittelt.

Tipp f�r Studierende:
Normhierarchie bedeutet vereinfacht, dass das hçherrangige Gesetz dem nieder-
rangigen Gesetz vorgeht. Das Grundgesetz steht �ber den Bundesgesetzen, die
Bundesgesetze stehen �ber den Landesgesetzen usw.
Art. 31 GG enth�lt eine solche Hierarchieregelung, in dem bestimmt wird: „Bundes-
recht bricht Landesrecht.“

98

2. Teil Eingriffsbefugnisse und Maßnahmen



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


	Leseprobe: 


